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Bundesgesetz über die Verrechnungssteuer

Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Schreiben vom 3. April 2020 haben Sie die Kantonsregierungen in eingangs erwähnter

Angelegenheit zur Stellungnahme eingeladen.

Im Namen und Auftrag des Regierungsrates teile ich Ihnen mit, dass der Kanton Luzern die

vorliegende Reform als steuerpolitisch wichtige Vorlage anerkennt. Sie will die Verrech-

nungssteuer zielgerichteter erheben. Damit soll sowohl der Fremdkapitalmarkt als auch der

Sicherungszweck der Verrechnungssteuer gestärkt werden. Diese Zielsetzung erachtet der

Kanton Luzern als sinnvoll und der Handlungsbedarf wird im Grundsatz unterstützt.

Die Vorlage bringt für die Kantone jedoch zusätzliche Risiken und erheblichen Umsetzungs-

aufwand mit sich. Für diese Bereiche, insbesondere für die Aufteilung der Risiken zwischen

Bund und Kantonen gilt es zwingend, in Zusammenarbeit mit den Kantonen Lösungen zu er-

arbeiten. In diesem Sinn unterstützt der Kanton Luzern die Vernehmlassungsstellungnahme

der Konferenz der Kantonalen Finanzdirektorinnen und Finanzdirektoren (FDK) vom 29. Mai

2020.

Ich danke Ihnen für die Möglichkeit zur Stellungnahme.

Freundliche Grüsse

rföLU ypyss

Regierungsrat

Beilage:

- Vernehmlassungsstellungnahme der Konferenz der Kantonalen Finanzdirektorinnen und

Finanzdirektoren (FDK) vom 29. Mai 2020
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